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ANTRAG AUF FÖRDERUNG VON AKTIVITÄTEN 
nach den Zuschussrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit 
im Landkreis Erding (Stand: 01.01.2023)

Landratsamt Erding 
Fachbereich Jugend und Familie 
Sachgebiet 21-5 - Bildung, Betreuung und Prävention 
- Kommunale Jugendarbeit - 
Alois-Schießl-Platz 2 
85435 Erding

Träger der Maßnahme:

Antragsteller/-in:

Vollständige Anschrift:

Für Rückfragen:

Bankverbindung:

Tel. E-Mail

Kontoinhaber

Name der Bank

IBAN

 Veranstaltungen der internationalen Jugendbegegnung

Bezeichnung der Maßnahme:

Ort der Maßnahme:

Zeitraum (Datum/Uhrzeit): Beginn am   Ende am

um um

(Voranmeldung 3 Monate vor Beginn der Maßnahme)

Voraussichtliche Anzahl 
Teilnehmer/-innen (Min. 8 Teilnehmer/-innen

Voraussichtliche Anzahl Betreuer/-innen
1 Betreuer/-in pro 8 Teilnehmer

Kinder und Jugendliche bis zum 27. Lebensjahr

davon MIT Jugendleiter/-in-Card Juleica:

davon NICHT aus dem Landkreis Erding:
Max. 10% der Teilnehmer

Pflichtanlagen:

 Beschreibung und Ziel der Maßnahme

 öffentliche Ausschreibung

 Programm der Maßnahme (inhaltlicher und zeitlicher Ablauf)

 Kosten- und Finanzierungsplan 

 Darstellung der Vor- und Nachbereitungsmaßnahmen
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Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch das Landratsamt Erding und Ihre Recht bei der Verarbeitung Ihrer Daten 
können Sie im Internet unter https://www.landkreis-erding.de/datenschutzinformationen/ abrufen. Diese Informationen erhalten Sie bei Bedarf 
auch von den jeweiligen Sachgebieten vor Ort.

Ort, Datum Unterschrift

Der/Die Antragsteller*in versichert die Richtigkeit der Angaben im Antrag und auf allen Anlagen. 
  
Zu Unrecht erhaltene Zuschüsse sind zurückzuzahlen. 
  
Es gelten die jeweils gültigen Zuschussrichtlinien. 
  
Der Antragsteller stimmt der Übermittlung der Daten an den Kreisjugendring Erding des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R. zur fachlichen 
Stellungnahme zu.

Hinweise zur Beantragung 
  
Gegenstand der Förderung 
  
Jugendbegegnungen zwischen Gruppen des Landkreises mit ausländischen Jugendgruppen im In- und Ausland. Im Ausland werden nur die 
Teilnehmer*innen aus dem Landkreis in die Förderung mit einbezogen. 
  
Kosten für die Betreuung ausländischer Jugendgruppen, die sich auf Einladung antragsberechtigter Organisationen (sh. Allgemeine 
Fördergrundsätze) zum Zweck der Begegnung im Landkreis aufhalten 
  
Fördervoraussetzungen 
  
 - Die Veranstaltung dauert mindestens 3 (mit An- und Abreise) und in der Regel höchstens 14 Tage 
 - Die Partnergruppen stehen hinsichtlich der Teilnehmer*innen in einem ausgewogenen Zahlenverhältnis zueinander. 
 - Der Veranstaltung liegt ein vereinbartes Programm zugrunde, das Begegnungen zwischen Jugendgruppen ermöglicht. 
 - Bei Bedarf soll die Verständigung durch Übersetzer sichergestellt werden. 
 - Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 8 Personen. 
 - Die Jugendbegegnung wird inhaltlich und organisatorisch vor- und nachbereitet. 
  
Umfang der Förderung 
  
Der Zuschuss darf pro Tag und Teilnehmer*in 9,00 € nicht übersteigen, beträgt jedoch nur bis zu 30% der anrechnungsfähigen Kosten (außer 
Fahrtkosten) und maximal 2.500 €. 
  
Zusätzlich werden 50% der Fahrtkosten gefördert, maximal 1.000,00 € für die gesamte Gruppe. 
  
Antragstellung 
  
Der Antrag ist per E-Mail oder per Post drei Monate vor Durchführung der Maßnahme einzureichen. 
  
Über die Bewilligung des Zuschusses entscheidet der Fachbereich Jugend und Familie mindestens 6 Wochen vor Durchführung der Maßnahme.

 Materialkosten (Pauschal 100€):

 Sonstiges (ohne Alkohol, Tabakprodukte)

 Summe:

 Voraussichtliches Defizit / Fehlbetrag:

 Summe:

 Aufwandsentschädigung Betreuer:

 Honorare von Referenten:

 Fahrtkosten:

 Verpflegungskosten (ohne Pfand):

 Raummieten, Unterkunft:

 Sonstiges:

 Zuschuss (nicht KJR):

 Veranstalter:

 Teilnehmergebühren:

Geplante Ausgaben Geplante Einnahmen
Kosten- und Finanzierungsplan

 Anschaffungen:

https://www.landkreis-erding.de/datenschutzinformationen/


Antrag Förderung Aktivitäten int.Jugendbegegnung© Landkreis Erding Stand 05/2023

 
 
§ 72a-Vereinbarung: 
 
Freigabe 21-5: 
 
KJR-Freigabe: 

Eingang: AZ:

Begründung:

 Ja  Nein

 Ja  Nein

 Ja  Nein
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ANTRAG AUF FÖRDERUNG VON AKTIVITÄTEN
nach den Zuschussrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit
im Landkreis Erding (Stand: 01.01.2023)
Landratsamt Erding Fachbereich Jugend und Familie Sachgebiet 21-5 - Bildung, Betreuung und Prävention - Kommunale Jugendarbeit - Alois-Schießl-Platz 2 85435 Erding
Für Rückfragen:
Bankverbindung:
(Voranmeldung 3 Monate vor Beginn der Maßnahme)
1 Betreuer/-in pro 8 Teilnehmer
Kinder und Jugendliche bis zum 27. Lebensjahr
Max. 10% der Teilnehmer
Pflichtanlagen:
Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch das Landratsamt Erding und Ihre Recht bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet unter https://www.landkreis-erding.de/datenschutzinformationen/ abrufen. Diese Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von den jeweiligen Sachgebieten vor Ort.
Der/Die Antragsteller*in versichert die Richtigkeit der Angaben im Antrag und auf allen Anlagen.
 
Zu Unrecht erhaltene Zuschüsse sind zurückzuzahlen.
 
Es gelten die jeweils gültigen Zuschussrichtlinien.
 
Der Antragsteller stimmt der Übermittlung der Daten an den Kreisjugendring Erding des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R. zur fachlichen Stellungnahme zu.
Hinweise zur Beantragung
 
Gegenstand der Förderung
 
Jugendbegegnungen zwischen Gruppen des Landkreises mit ausländischen Jugendgruppen im In- und Ausland. Im Ausland werden nur die Teilnehmer*innen aus dem Landkreis in die Förderung mit einbezogen.
 
Kosten für die Betreuung ausländischer Jugendgruppen, die sich auf Einladung antragsberechtigter Organisationen (sh. Allgemeine Fördergrundsätze) zum Zweck der Begegnung im Landkreis aufhalten
 
Fördervoraussetzungen
 
         - Die Veranstaltung dauert mindestens 3 (mit An- und Abreise) und in der Regel höchstens 14 Tage
         - Die Partnergruppen stehen hinsichtlich der Teilnehmer*innen in einem ausgewogenen Zahlenverhältnis zueinander.
         - Der Veranstaltung liegt ein vereinbartes Programm zugrunde, das Begegnungen zwischen Jugendgruppen ermöglicht.
         - Bei Bedarf soll die Verständigung durch Übersetzer sichergestellt werden.
         - Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 8 Personen.
         - Die Jugendbegegnung wird inhaltlich und organisatorisch vor- und nachbereitet.
 
Umfang der Förderung
 
Der Zuschuss darf pro Tag und Teilnehmer*in 9,00 € nicht übersteigen, beträgt jedoch nur bis zu 30% der anrechnungsfähigen Kosten (außer Fahrtkosten) und maximal 2.500 €.
 
Zusätzlich werden 50% der Fahrtkosten gefördert, maximal 1.000,00 € für die gesamte Gruppe.
 
Antragstellung
 
Der Antrag ist per E-Mail oder per Post drei Monate vor Durchführung der Maßnahme einzureichen.
 
Über die Bewilligung des Zuschusses entscheidet der Fachbereich Jugend und Familie mindestens 6 Wochen vor Durchführung der Maßnahme.
Geplante Ausgaben
Geplante Einnahmen
Kosten- und Finanzierungsplan
  § 72a-Vereinbarung:  Freigabe 21-5:  KJR-Freigabe: 
9.0.0.2.20120627.2.874785
Landratsamt Erding
Mai 2023
Z1 IT
Antrag auf Förderung von Aktivitäten nach den Zuschussrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Erding (Stand: 01.01.2023)
Anja Deutenbach /Christian Numberger
Antrag Förderung Aktivitäten internationale Jugendbegegung
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